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Einleitung
Die EG-Umgebungslärmrichtlinie enthält eine sehr
wichtige Neuerung: Erstmals ist hier eine rechtsver-
bindliche Vorschrift zu finden, die eine effektive Mit-
wirkung der Öffentlichkeit an der Planung fordert,
um – nicht zuletzt dadurch – bestehende Lärmpro-
bleme zu regeln. Das ist ein wesentlicher Unter-
schied zu den übrigen Beteiligungsvorschriften, im
deutschen Recht – etwa im Verwaltungsverfahrenge-
setz (VwVfG) oder im Baugesetzbuch (BauGB). Viele
deutsche Behörden werden diesem neuen Anspruch
jedoch nicht gerecht, weil sie die Öffentlichkeit eben
nicht an der Planung mitwirken lassen und Beteili-
gungsschritte weiterhin so organisieren, dass gegen-
über behördlichen Vorstellungen nur geringe Verän-
derungen erwünscht sind.

Ausgangssituation
Alle etablierten Rechtsvorschriften haben nicht ver-
hindern können, dass Umgebungslärm zu einem
großen Umweltproblem wurde. Allein über Stra-
ßenverkehrslärm klagen 55 % der deutschen Be-
völkerung. Angesichts dieser Probleme wurde die
Umgebungslärmrichtlinie erlassen, mit der Schäden
und Belästigungen durch Umgebungslärm verhin-
dert, vorgebeugt oder gemindert werden sollen.
Wichtig ist, dass die Richtlinie konkrete Fristen und
die Vorschrift enthält, die (gesamte!) Öffentlichkeit
effektiv in die Planung einzubinden. Damit wurde
aus den wenig wirksamen deutschen Vorschriften
gelernt [HEINRICHS, 2002].

Zielstellung
Erster Erwägungsgrund zum Erlassen der Richtlinie
ist „die Gewährleistung eines hohen Gesundheits-
und Umweltschutzniveaus [...], wobei eines der Zie-
le im Lärmschutz besteht“. Das ist insofern wichtig,
weil damit die rechtlichen Vorschriften im Zweifel
immer so auszulegen sind, dass sie diesem Ziel die-
nen.
Ähnlich wie es die Agenda 21 und die Århus-
Konvention vorsehen, soll über die wirkungsvolle
Einbindung der Öffentlichkeit dem Ziel Lärmschutz
der notwendige Nachdruck verliehen werden. Die
Mitwirkung an der Planung wird damit selbst zu ei-
nem Ziel.
§ 47d Abs. 3 BImSchG (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz) formuliert in Übereinstimmung mit der Um-
gebungslärmrichtlinie: „Die Öffentlichkeit wird zu
Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält
rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Aus-
arbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionsplä-

ne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind
zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeit ist über die
getroffenen Entscheidungen zu unterrichten. Es sind
angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeit-
spanne für jede Phase der Beteiligung vorzusehen.“

Maßnahmen
„Öffentlichkeit“ wird im Europarecht sehr weit ge-
fasst. Damit sind alle gemeint, nicht nur „Bürge-
rInnen“, also mit den Bürgerrechten ausgestattete
EinwohnerInnen einer Kommune, sondern auch Kin-
der, Jugendliche, Migrantinnen und Migranten und
so weiter, aber auch EinpendlerInnen oder alle, die
sich aus welchen Gründen auch immer für den Pro-
zess interessieren, unabhängig davon, wo sie woh-
nen. Das ist ein Unterschied zu etablierten Verwal-
tungsverfahren. Erst recht verbietet sich hierbei eine
Beschränkung auf Repräsentanten von gesellschaft-
lichen Gruppen. Diesem Anspruch ist schon bei der
Konzeption der Mitwirkung Rechnung zu tragen.
„Vorschläge für Lärmaktionspläne“, zu denen die
Öffentlichkeit zu hören ist, werden in der Praxis
ebenfalls gern enger verstanden als in der EG-Umge-
bungslärmrichtlinie vorgegeben. Nach vertrautem
Muster wird die Öffentlichkeit oft gleich mit dem
ausgearbeiteten Entwurf für einen Lärmaktionsplan
konfrontiert. Das passt weder zur Zielsetzung noch
Wortlaut der Richtlinie. Nur eine Einbindung der Öf-
fentlichkeit schon in die Entwurfsplanung erweist
sich als angemessen und effektiv. Denn wenn das
Ergebnis der Mitwirkung eine wesentliche Verände-
rung des zur Diskussion gestellten Entwurfs erfor-
dern würde, wären Zeit und Geld für die bis da-
hin geleistete Planung vertan. Könnte aber eine Mit-
wirkung nicht genau solche Ergebnisse haben, wä-
re sie bereits vom Ansatz her wirkungslos – also un-
effektiv. Das Mitwirken an der (Entwurfs-)Planung
ist auch kein fachliches Problem, denn die für eine
Anhörung der Öffentlichkeit benötigten „Vorschlä-
ge für Lärmaktionspläne“ finden sich zuhauf in der
Fachliteratur, zuletzt, mit weiteren Literaturhinwei-
sen: [FGSV, 2011]. Aus den Vorschlägen der Öffent-
lichkeit ist dann – von qualifizierten Fachleuten –
ein konsistenter Lärmaktionsplan zu entwickeln. Da-
bei sind Prioritäten zu setzen, eventuelle Widersprü-
che aufzulösen, ggf. rechtlich nicht durchsetzbare
Vorschläge auszusortieren und in ihrer Wirkung auf-
einander abgestimmte Maßnahmenkombinationen
zusammenzustellen. So bedeutsam eine Mitwirkung
der Öffentlichkeit an der Planung auch ist, sie wird
Fachwissen nicht überflüssig machen.
Die Maßnahmen eines Lärmaktionsplans sind umzu-
setzen; das schreibt § 47 Abs. 6 BImSchG ausdrück-
lich vor. Nach deutschem Recht ist deshalb noch ein
weiterer Schritt erforderlich, eine förmliche Beteili-
gung von Betroffenen und Trägern öffentlicher Be-
lange. Sinn dieses Verfahrens ist es, die fertige Pla-
nung noch einmal daraufhin zu überprüfen, ob ihr
vorrangige Interessen entgegenstehen. Deshalb sind
alle in diesem Verfahrensschritt vorgebrachten Ein-



wände einer rechtssicheren Abwägung zu unterzie-
hen. Erst dann entfaltet ein Lärmaktionsplan eine
Bindungswirkung für Dritte.
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Akteure/Vorgehen
Die Stadt Norderstedt hat die Öffentlichkeit in
die Aufstellung des Lärmaktionsplans (LAP) schon
sehr früh und sehr intensiv eingebunden. De-
tails dazu sind andernorts ausführlich beschrieben
[BRÜNING, 2006], [BRÜNING & GANTER, 2008] und
ausgewertet worden [PRR & KONSALT, 2006].
Basis war eine umfassende Information der Öffent-
lichkeit. Deshalb wurde immer wieder informiert –
über die Aufgabe, konkrete Belastungen, mögliche
Lösungen und den Fortschritt des Prozesses. Dazu
dienten Hauswurfsendungen, Berichte in Zeitungen
und dem Stadtfernsehen, Internet, Ausstellungen,
der autofreie Tag, Vorträge, Veröffentlichungen.
Die Mitwirkung der Öffentlichkeit konnte vor Fer-
tigstellung der Strategischen Lärmkarten beginnen,
denn Lärmschwerpunkte und ruhige Gebiete sind
der Bevölkerung ohnehin gut bekannt. Dieser frü-
he Start entzerrte den knappen Zeitrahmen für die
Fertigstellung der Lärmkarten und des Lärmaktions-
plans, wie ihn die Richtlinie fordert. Wichtig war es,
in dieser Phase von der persönlichen Betroffenheit
zu einer am Allgemeinwohl orientierten Lösung zu
gelangen; das ist in Norderstedt gut gelungen und
hat bis heute Bestand.
Hierfür ist eine verbindliche Zusammenarbeit wich-
tig, die auf gemeinsam getragene Ergebnisse zielt.
Für solche Prozesse ist das Internet wenig geeignet –
im Unterschied zu den vielen Vorteilen, die es bei der
Information bietet. Den Mitwirkenden muss auch die
Gelegenheit geboten werden, sich fachlich für die
zugedachte Aufgabe zu qualifizieren. Neben einer
Aufbereitung der für Norderstedt prinzipiell zur Ver-
fügung stehenden Maßnahmen waren offene Dis-
kussionen mit der Verwaltung und den Fachgutach-
tern hilfreich. Auf Wunsch der Beteiligten wurden
externe Experten eingeladen wie der Fahrradbeauf-

tragte aus Kiel, der über den erfolgreichen Weg Kiels
zu einer der deutschen Vorzeigestädte im Radver-
kehr aufklärte. Wie konstruktiv diese Art der Einbin-
dung sein kann, zeigen die Vorschläge für ruhige Ge-
biete [KONSALT, 2007], [PRR, 2008]. Diese sind mitt-
lerweile in zahlreiche Empfehlungen eingegangen –
wie [LAI, 2007], [UBA & EA.UE, 2008] – und so oder
ähnlich von anderen Städten übernommen worden
(etwa [FHH, 2008]).
Gelingt die Mitwirkung an der Planung, dann be-
gleitet die Öffentlichkeit auch noch die Umsetzung
des LAP. Sie begrüßt erreichte Erfolge, fordert von
der Verwaltung jedoch auch die zeitnahe Umset-
zung der Maßnahmen ein. Genau das ist eine zen-
trale Begründung für diese Mitwirkungsrechte.
Für das nach deutschem Rechtssystem zusätzlich nö-
tige Beteiligungsverfahren gibt es im Zusammen-
hang mit der Lärmminderungsplanung keine Vorga-
ben; das ist nicht die einzige Stelle, an der der Ge-
setzgeber bei der Umsetzung der Umgebungslärm-
richtlinie schlampig gearbeitet hat. In Norderstedt
wurde daher ein Verfahren in Anlehnung an das
BauGB gewählt, das Kommunen gut vertraut ist. Die
hierbei eingegangenen Einwände haben zu gering-
fügigen Anpassungen des Lärmaktionsplans geführt.

Kosten
Eine effektive Mitwirkung braucht Zeit und Geld.
Anhand der Norderstedter Erfahrungen kann über-
schlägig davon ausgegangen werden, dass ein ef-
fektiv gestalteter Mitwirkungsprozess in etwa so
viel kostet wie die Strategische Lärmkartierung (für
einen Ballungsraum) oder die fachliche Ausarbei-
tung des Lärmaktionsplans unter Berücksichtigung
der Vorschläge aus der Öffentlichkeit.

Ergebnisse/Bewertungen
Das große Interesse an der Norderstedter Lärmmin-
derungsplanung aus Deutschland, der EU, der Tür-
kei und sogar Indonesien zeigt, wie effektiv „die Öf-
fentlichkeit“ angesprochen werden konnte. In Nor-
derstedt selbst haben gut 200 Personen aktiv an
der Planung mitgewirkt, 3.000 Menschen (> 4 % der
Bevölkerung) haben sich aktiv mit schriftlichen In-
formationen versorgt, und viele weitere haben die
Planung über die intensive Medienberichterstattung
wohlwollend verfolgt. Das dürfte dem europarecht-
lichen Anspruch gerecht werden.
Neben der Bekämpfung von zu viel Lärm ist auch
der Schutz von Ruhe Ziel der EG-Umgebungs-
lärmrichtlinie. Doch weder die Richtlinie selbst noch
das BImSchG definieren, was Ruhige Gebiete aus-
macht, welche Kriterien an deren Auswahl zu stellen
sind. Daher hat eine Arbeitsgruppe bei der Norders-
tedter Lärmminderungsplanung Pionierarbeit geleis-
tet und aus einer zunächst viel umfangreicheren
Liste eine Auswahl von Ruhigen Gebieten getrof-
fen. Gemeinsam mit der Verwaltung wurden sie in



3 Kategorien eingeteilt (siehe Plan ruhige Gebiete):
Landschaftsräume, Stadtoasen sowie ruhige Achsen.
Ungelöst bleibt, wie Ruhige Gebiete wirksam ge-
gen eine Verlärmung geschützt werden können.
Ohne entsprechende rechtliche Normen verzichtet
die Planfeststellungsbehörde beim Ausbau der Au-
tobahn A7 auf Lärmschutz für das Ruhige Gebiet
Landschaftsraum „Staatsforst Rantzau / Garstedter
Feldmark“. Hier bleibt der Gesetzgeber dringend ge-
fragt, wirksame rechtliche Schutzbestimmungen zu
schaffen.
Passend zur Mitwirkungsphilosophie, die die Richt-
linie etabliert, wurde aus der Mitwirkung der Öf-

fentlichkeit an der Planung eine kontinuierliche Be-
gleitung des weiteren Prozesses. In der Interessen-
gemeinschaft Lärmminderung Norderstedt (ILN) ha-
ben sich Menschen zusammengeschlossen, die meist
schon seit 2004 am Thema arbeiteten. Sie qualifizie-
ren sich weiter, halten den Kontakt zu Bevölkerung,
Verwaltung und Politik, aber auch zu Europapar-
lament, EU-Kommission und anderen Lärmschutz-
Initiativen. Vor allem aber achten sie beharrlich
darauf, dass die Maßnahmen des Lärmaktionsplans
nicht nur auf dem Papier dokumentiert sind, sondern
auch umgesetzt werden und damit tatsächlich dem
Lärmschutz dienen.

Kontakt
Thema Stelle Ansprechpartner Tel. Nummer E-Mail Internet / Adresse

Lärmminderungs-
planung

Fachbereichsleiter Herbert Brüning 040/53595-365 Herbert.Bruening@
norderstedt.de

www.norderstedt.de

Mitwirkung aus Sicht
der Öffentlichkeit

Sprecher der ILN Hans Jeenicke 040 / 5241179 infomail@iln-
homepage.de

www.iln-
homepage.de
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